

[bookmark: _GoBack]Der wallonische Städte- und Gemeindeverband stellt seinen Mitgliedern diese Vorlage zur Verfügung.
Die Vorlage kann an die lokalen Besonderheiten angepasst werden.

GEMEINDEVERORDNUNG ÜBER STRASSENBAUSTELLEN

DER GEMEINDERAT,

Aufgrund des Kodex der lokalen Demokratie und der Dezentralisierung, insbesondere der Artikel L1122-30 und L1122-33,
Aufgrund des neuen Gemeindegesetzes, insbesondere der Artikel 119 und 135, §2,
Aufgrund des Gesetzes vom 24. Juni 2013 über die kommunalen Verwaltungssanktionen,
Aufgrund des Dekrets vom 30. April 2009 über die Information, Koordination und Organisation der Baustellen unter, auf oder über Straßen oder Wasserläufen und dessen Anwendungserlassen,
Aufgrund des Dekrets vom 6. Februar 2014 über das kommunale Verkehrswegenetz,
Aufgrund der Artikel 9, 10 und 16 des Dekrets vom 19. Dezember 2007 über die Genehmigungsaufsicht der Wallonischen Region über die ergänzenden Regelungen bezüglich der öffentliche Straßen und des Verkehrs der öffentlichen Verkehrsmittel, 
Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 1. Dezember 1975 zur Festlegung der allgemeinen Ordnung über den Straßenverkehr in seiner später abgeänderten Fassung,
Aufgrund des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 16. Juli 2015 zur Genehmigung der technischen Regelung der Kommission für die Koordination der Baustellen vom 20. März 2015 zur Festlegung der in den Artikeln 8, 11, 14, 15, 16, 17, 23 und 29 des Dekrets vom 30. April 2009 über die Information, Koordination und Organisation der Baustellen unter, auf oder über Straßen oder Wasserläufen vorgesehenen Anwendungsmodalitäten,
Aufgrund des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 16. Juli 2015 zur Genehmigung der technischen Regelung der Kommission für die Koordination der Baustellen vom 20. März 2015 bezüglich der in den Artikeln 10, 12 und 19 des Dekrets vom 30. April 2009 über die Information, Koordination und Organisation der Baustellen unter, auf oder über Straßen oder Wasserläufen vorgesehenen Freistellungen, der dem Erlass über Befreiungen von der Koordination, der Sicherheitsleistung und der Planung entspricht;
Aufgrund des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 29. März 2018 zur Genehmigung der technischen Regelung der Kommission für die Koordination der Baustellen vom 9. Februar 2017 zur Festlegung der in Artikel 23 des Dekrets vom 30. April 2009 über die Information, Koordination und Organisation der Baustellen unter, auf oder über Straßen oder Wasserläufen vorgesehenen Anwendungsmodalitäten, 
Aufgrund des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 16. Dezember 2020 zur Billigung des Baustellengenehmigungsformulars, wie in der technischen Regelung der Kommission für die Koordination der Baustellen vom 9. Februar 2017 zur Festlegung der in Artikel 23 des Dekrets vom 30. April 2009 über die Information, Koordination und Organisation der Baustellen unter, auf oder über Straßen oder Wasserläufen vorgesehenen Anwendungsmodalitäten vorgesehen, 
Aufgrund des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 16. Dezember 2020 über die Kennzeichnung von Baustellen und Hindernissen auf öffentlicher Straße,
Aufgrund des Erlasses der wallonischen Regierung vom 5. Juli 2018 über die Bewirtschaftung und Rückverfolgbarkeit von Erde,
In der Erwägung, dass es Aufgabe der Gemeinden ist, dafür zu sorgen, dass die Einwohner in den Genuss der Vorteile einer guten Polizeiordnung kommen, insbesondere in Sachen Sauberkeit, gesundheitliche Zuträglichkeit, Sicherheit und Ruhe auf den Straßen, öffentlichen Plätzen und Gebäuden,
In Anbetracht dessen, dass es Aufgabe der Gemeinden ist, für den reibungslosen Ablauf aller Straßenbaustellen auf ihrem Gebiet zu sorgen, insbesondere im Hinblick auf die Anforderungen an die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer und den leichten Durchgang der öffentlichen Straßen,
Dass es ihre Aufgabe ist, für die ordnungsgemäße Instandhaltung der von ihnen verwalteten Straßen zu sorgen.

Auf Vorschlag des Gemeindekollegiums,

Nach Beratung,

Mit … Stimmen dafür, … Stimmen dagegen und … Enthaltungen

BESCHLIESST

EINLEITENDES KAPITEL – ALLGEMEINES

Artikel 1 – Begriffsbestimmungen

Im Rahmen dieser Verordnung gelten folgende Begriffsbestimmungen:
· Baustelle: jede einzelne Arbeit bzw. Gesamtheit von Arbeiten, die unter, auf oder über einer Straße auszuführen ist bzw. sind, oder der Ort ihrer Durchführung
· kommunale Straßen: das öffentliche Strassen- und Wegenetz, bestehend aus allen Flächen, Strassen und Wegen, die zum öffentlichen Verkehr bestimmt sind, einschliesslich der für ihre Instandhaltung erforderlichen Nebenanlagen, und dem dazugehörigen oberirdischen Raum und Untergrund, die von der Gemeinde verwaltet werden
· Verwalter von Kabeln und Leitungen: die Person, die im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeiten oder der Aufgaben öffentlichen Interesses Kabel und/oder Leitungen unter, auf oder über einer Straße oder einem Wasserlauf verwaltet,
· Bauherr: die Person, die den Boden oder Untergrund der Straße oder des Wasserlaufs benutzt, die Arbeiten unter, auf oder über einer Straße oder einem Wasserlauf einleitet und diese Arbeiten durchführt oder durchführen lässt,
· Tag: Kalendertag;
· Pilotkoordinator: die von den Mitgliedern der Koordination bezeichnete Person, die mit der Koordination, Ausarbeitung und Einreichung einer Akte zur Beantragung der Genehmigung zur Durchführung einer Baustelle sowie der Organisation der Durchführung einer Baustelle beauftragt ist, wenn mehrere natürliche oder juristische Personen, die auf der Plattform Powalco als Verwalter von Kabeln und Leitungen registriert sind, die Absicht äussern, eine Baustelle am selben Ort durchzuführen
· Bauunternehmer: der Bauherr, wenn er die Bauarbeiten selbst ausführt, oder derjenige, der aufgrund eines Unternehmensvertrags mit dem Bauherrn oder als Auftragnehmer eines öffentlichen Auftrags die Bauarbeiten ausführt
· Das Dekret: das Dekret vom 30. April 2009 über die Information, Koordination und Organisation der Baustellen unter, auf oder über Straßen oder Wasserläufen;
· EWR Erde: Der Erlass der wallonischen Regierung vom 5. Juli 2018 über die Bewirtschaftung und Rückverfolgbarkeit von Erde; 
· Person, die verpflichtet ist, sich zu melden : Person, die im Sinne des Dekrets als in einem Gebiet tätig identifiziert und als solche auf der Austauschplattform Powalco (www.powalco.be) registriert ist. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Straßenverwalter und Netzbetreiber.
· Technischer Ausschuss: Durch das Dekret beim ÖDW eingerichtetes Gremium;
· Kommission: Durch das Dekret eingerichtete Kommission;
· VoG Walterre: Überwachungsstelle, die gemäß Artikel 29 ff. der EWR Erde eingerichtet wurde; 
· CCT Qualiroutes: Muster-Lastenheft der Wallonischen Region für Straßenbauarbeiten. 


KAPITEL I  – ORGANISATION VON BAUSTELLEN, DIE DEM DEKRET VOM 30. APRIL 2009 UNTERLIEGEN, UND ERHALTUNG DES KOMMUNALEN STRASSENNETZES


Artikel 2 – Planung der Baustellen

§1 – Die Planung der Baustellen erfolgt gemäß den Bestimmungen der Artikel 10 und 11 des Dekrets. Sie ist für alle Personen obligatorisch, die gemäß dem Dekret verpflichtet sind, sich zu melden.

§2 – Von der Planung ausgenommen sind die Baustellen, die in Artikel 2 der technischen Regelung der Kommission für die Koordination der Baustellen vom 20. März 2015 bezüglich der in den Artikeln 10, 12 und 19 des Dekrets vom 30. April 2009 über die Information, Koordination und Organisation der Baustellen unter, auf oder über Straßen oder Wasserläufen vorgesehenen Freistellungen aufgeführt sind, die am 16. Juli 2015 durch Erlass der wallonischen Regierung genehmigt wurden.
(verfügbar unter diesem Link)


Artikel 3 – Koordination von Baustellen

§1 - Die Verwalter von Kabeln und Leitungen müssen gemäß dem Dekret allen anderen Personen, die sich entsprechend dem Dekret auf der Plattform Powalco gemeldet haben, mindestens vier Monate vor dem voraussichtlichen Beginn der Arbeiten eine vorherige Koordination vorschlagen. 

§2 – Von der Einreichung eines Antrags auf Koordination ausgenommen sind nur die Baustellen, die in Artikel 3 der technischen Regelung der Kommission für die Koordination der Baustellen vom 20. März 2015 bezüglich der in den Artikeln 10, 12 und 19 des Dekrets vom 30. April 2009 über die Information, Koordination und Organisation der Baustellen unter, auf oder über Straßen oder Wasserläufen vorgesehenen Freistellungen aufgeführt sind, die am 16. Juli 2015 durch Erlass der wallonischen Regierung genehmigt wurde.
(Verfügbar unter diesem Link)

§3 – Die Gemeinde organisiert von Amts wegen eine jährliche Koordination zwischen den verschiedenen Netzbetreibern, die auf ihrem Gebiet tätig sind.


Artikel 4 – Verfahren zur Koordination von Baustellen im Sinne des Dekrets

Das Verfahren zur Koordination erfolgt gemäß den Artikeln 12 bis 16 des Dekrets.
(Verfügbar unter diesem Link)

Im Rahmen der Koordination wird die Einhaltung der im EWR Erde vorgesehenen Verpflichtungen und Normen besprochen. In diesem Zusammenhang sieht das Protokoll der Koordinationsversammlung mindestens Folgendes vor: 

· Die Wahl eines zugelassenen Sachverständigen für die Erstellung der Bodenanalyse vor Beginn der Bauarbeiten;
· Der Verteilungsschlüssel für die Baustelle entsprechend dem Volumen des von jedem der Beteiligten ausgehobenen Erdreichs;
· Gegebenenfalls die potenziellen Bereiche für die vorübergehende Lagerung der Aushuberde innerhalb des Baustellenbereichs. 

Artikel 5 – Auswirkungen der Koordination

§1 - Gemäß Artikel 13 des Dekrets darf, sofern keine ordnungsgemäß begründete Ausnahmegenehmigung des Straßenverwalters vorliegt, während eines Zeitraums von zwei Jahren keine koordinationspflichtige Baustelle unter, auf oder über dem Straßenabschnitt durchgeführt werden, auf dem eine koordinierte Baustelle durchgeführt wurde. 

Diese Frist wird für Arbeiten, die gemäß dem Musterlastenheft der Wallonischen Region, Qualiroutes, einer Gewährleistungsfrist von fünf Jahren unterliegen, auf fünf Jahre verlängert.

§2 – Diese Frist beginnt mit dem Datum der Erklärung über das Ende der Baustelle gemäß Artikel 38 des Dekrets.

§3 – Der infolge der Koordination gesperrte Bereich entspricht dem gesamten Perimeter der durchgeführten Arbeiten.

Artikel 6 – Baustellengenehmigung

Abgesehen von den in Artikel 7 dieser Verordnung genannten Ausnahmen dürfen keine Arbeiten an kommunalen Straßen ohne vorherige Genehmigung des Gemeindekollegiums begonnen werden.

Artikel 7 – Befreiung von der Baustellengenehmigung

§1 – Gemäß Artikel 4 der technischen Regelung der Kommission für die Koordination der Baustellen vom 20. März 2015 bezüglich der in den Artikeln 10, 12 und 19 des Dekrets vom 30. April 2009 über die Information, Koordination und Organisation der Baustellen unter, auf oder über Straßen oder Wasserläufen vorgesehenen Freistellungen, die am 16. Juli 2015 durch Erlass der wallonischen Regierung genehmigt wurde (verfügbar unter diesem Link), sind die nachstehend aufgeführten Baustellen von einer vorherigen Genehmigung durch das Gemeindekollegium befreit.

§2 – Befreit sind, unter der einzigen Bedingung, dass sie dem Verwalter spätestens am ersten Werktag nach den Arbeiten über die Plattform POWALCO gemeldet werden:

1° Baustellen, die einen gewissen Dringlichkeitsgrad aufweisen können. Dabei handelt es sich um alle vorbeugenden Einsätze oder Einsätz infolge von Vorfällen, die die Sicherheit von Gütern oder Personen beeinträchtigen, oder um Einsätze, die die Aufrechterhaltung der öffentlichen Dienste und Notdienste gewährleisten sollen. Als Vorfälle, die einen dringenden Einsatz erfordern, gelten insbesondere: Leckagen im Wasser- oder Gasversorgungsnetz, Netzausfälle, Stromausfälle, die unmittelbare Gefahr eines Vorfalls an einem Kabel oder einer Leitung, der Einsturz der Fahrbahn, der Einsturz eines Ufers, der ein Bauwerk, einen Verkehrsweg oder ein Gebäude gefährdet oder die Unversehrtheit des Wasserlaufs beeinträchtigt. 
Das Gemeindekollegium behält sich das Recht vor, die vom Verwalter von Kabeln und Leitungen geltend gemachte Dringlichkeit zu beurteilen.
  2° Baustellen, die aufgrund eines Beschlusses der Gerichtsbehörden, gegen die kein Einspruch mehr erhoben werden kann, oder einer Mahnung der Europäischen Kommission eingerichtet wurden, wenn die in diesem Beschluss auferlegten Fristen es nicht ermöglichen, eine Genehmigung für die Durchführung der Bauarbeiten zu erhalten.

§3 – Arbeiten ohne Aufbruch von Verkehrswegen, deren Öffnung des öffentlichen Eigentums weniger als 5 Quadratmeter mit einer maximalen Länge von 5 Metern beträgt, insbesondere: die Anbringung eines Kastens, Anschlüsse, Strommasten usw., sind von der Genehmigungspflicht befreit, sofern sie dem Veralter spätestens fünf Tage vor Beginn der Arbeiten über die Plattform POWALCO gemeldet werden.  

§4 – Für die Anwendung des vorstehenden Absatzes versteht man unter Fahrstreifen: Fahrbahn, die den Verkehr einer Fahrzeugkolonne ermöglicht. Ein Fahrstreifen kann für bestimmte Verkehrsteilnehmer oder für eine besondere Verwendung (Spur für Autobusse,...) vorbehalten sein und als solche gekennzeichnet sein.

§5 – Für die Anwendung der in §3 genannten Befreiung muss in der Meldung das tatsächliche Datum des Beginns und des Endes der Arbeiten angegeben werden. Aus Gründen der Sicherheit und des Schutzes des öffentlichen Gemeindeeigentums darf die Meldung keine Unsicherheit hinsichtlich des voraussichtlichen Datums des Beginns der Arbeiten hervorrufen. 

§6 – Die Instandsetzung der Straßen muss auch bei genehmigungsfreien Arbeiten gewährleistet sein. Diese Instandsetzung liegt in der Verantwortung des Bauherrn. Sie muss so schnell wie möglich unter Einhaltung der Vorschriften des CCT Qualiroutes sowie der Ausführungsbedingungen (Witterung) erfolgen.  Die Artikel 11 bis 19 der vorliegenden Verordnung finden auf sie Anwendung.

Artikel 8 – Inhalt des Genehmigungsantrags

§1 - Der Antrag auf Genehmigung zur Durchführung der Baustelle enthält gemäß dem Dekret und seinen Ausführungserlassen mindestens die folgenden Informationen. Er wird auf der Plattform POWALCO eingereicht.

1° Name oder Firmenname, Postanschrift, E-Mail-Adresse und Telefonnummer des bezeichneten Koordinators oder des Bauherrn; 
2° den Standort der Baustelle und die Bezeichnung des Projekts;
3° den Umkreis der Baustelle und insbesondere einen Grundriss der geplanten Arbeiten;  Für den gesamten Umkreis oder einen Teil davon, der mit dem Verwalter bei der Koordinationsversammlung vereinbart wurde, der oder die Pläne im Maßstab 1:500 oder in dem bei der Koordinationsversammlung vereinbarten Maßstab, die das Bauvorhaben sowie die Querschnitte im Maßstab 1:100 der geplanten Anlagen wiedergeben, deren Verlauf die erhaltenen Informationen berücksichtigt, die mindestens folgende Angaben enthalten:
· die Namen der öffentlichen Straßen;
· die Hausnummern der Gebäude;
· die Abgrenzung der Straßenkomponenten, insbesondere Gehwege, Parkflächen, Mittelstreifen, Verkehrsinseln und Radwege oder Radstreifen;
· die elektrisch betriebene Straßenbeschilderung;
· die Straßenbeleuchtung;
· Stadtmobiliar; 
· Bäume;
· unterirdische Bauwerke;
· [ggf. ergänzen]

Diese(r) Plan/Pläne kann/können auch den/die möglichen Standort(e) für die vorübergehende Lagerung der Aushuberde angeben. 

4° Das Volumen der Aushuberde, wie es im Koordinationsprotokoll angegeben ist; 
5° eine Beschreibungsnotiz, in der die Art der Anlagen, die auszuführenden Bauwerke, gegebenenfalls die geplante Demontage der bestehenden, außer Betrieb gestellten Anlagen und die für die Durchführung der Arbeiten vorgeschlagene Technik angegeben werden;
6° die Dauer und der geplante Zeitraum für die Durchführung der Baustelle;
7° die eventuellen Phasen der Durchführung der Arbeiten mit Angabe des Beginns jeder Phase und unter Angabe des Zeitraums in Arbeitstagen.
8° das Protokoll der Koordinationsversammlung oder die Gründe für die Befreiung von der Koordinationspflicht
· [ggf. ergänzen].


§2 – Fehlen diese Mindestangaben, wird dem Antragsteller die Empfangsbestätigung verweigert.

§3 – Die Gemeinde behält sich das Recht vor, in angemessener Weise zusätzliche Unterlagen zu verlangen, wenn die Unterlagen keinen ausreichenden Überblick über die Auswirkungen und den Standort der Baustellen geben. Die Gemeinde teilt innerhalb von 7 Tagen nach Eingang des Antrags mit, welche zusätzlichen Unterlagen für die Erteilung einer Empfangsbestätigung erforderlich sind.

Artikel 9 – Entscheidung

§1 - Der Beschluss des Verwalters zur Erteilung oder Ablehnung der Genehmigung zur Durchführung der Baustelle wird dem Antragsteller innerhalb von dreißig Tagen nach Versand der Empfangsbestätigung mitgeteilt.

Diese Frist verlängert sich um fünfzehn Tage, wenn sie während der Schulferien beginnt oder abläuft.

Bei Ablehnung der Genehmigung zur Durchführung der Baustelle ist darauf zu achten, dass die Ausnahmeregelungen zur Befreiung nicht umgangen werden.

§2 – Wenn gemäß Artikel 22 des Dekrets mehrere Verwalter von der Baustelle betroffen sind und die Gemeinde einen anderen Verwalter hinzuziehen muss, verlängert sich diese Frist um die Zeit, die erforderlich ist, um die Stellungnahme der anderen betroffenen Verwalter einzuholen.

§3 – Innerhalb von sieben Tagen nach Ablauf der in §1 oder §2 genannten Frist kann ein Erinnerungsschreiben per Einschreiben an den Verwalter gesendet werden, in dem ihm eine Frist von fünfzehn Tagen nach Erhalt eingeräumt wird, um eine Entscheidung zu treffen.

§4 – Erfolgt innerhalb dieser neuen Frist keine Antwort, gilt die Genehmigung als abgelehnt.

Artikel 10 – Die Genehmigung

§1 – Unbeschadet des für die Durchführung der Bauarbeiten genehmigten Zeitraums verfällt die Genehmigung, wenn innerhalb von 12 Monaten nach Beginn des für die Durchführung der Bauarbeiten genehmigten Zeitraums nicht in nennenswertem Umfang mit den Arbeiten begonnen wurde. Die Genehmigung wird vom zuständigen Verwalter um einen Zeitraum von sechs Monaten verlängert.

§2 – Die Genehmigung wird über das dafür vorgesehene Formular erteilt, das der Technischen Regelung vom 9. Februar 2017 zur Genehmigung der Form und des Inhalts der Baustellengenehmigung beigefügt ist. 

§3 – Die Genehmigung hat zur Folge, dass die Örtlichkeiten in ihren ursprünglichen Zustand zurückversetzt werden müssen. 

Bei Arbeiten an Gräben oder Zugangsschächten für die Verlegung von Kabeln und Leitungen erfolgt diese Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands gemäß den technischen Bedingungen in Kapitel M6 des CCT Qualiroutes.

§4 – Jede Ablehnung und sämtliche Bedingungen sind durch die Aufrechterhaltung der Sicherheit, der Gesundheit, der Mobilität und der Befahrbarkeit der Straße begründet.

§5 – Die Genehmigung ist persönlich und nicht übertragbar.

§6 – Wenn die Durchführung der Baustelle Auswirkungen auf eine oder mehrere regelmäßige Buslinien der TEC hat, verpflichtet die Genehmigung den Genehmigungsinhaber, die TEC innerhalb einer angemessenen Frist zu benachrichtigen. Auch in diesem Fall werden die Anwohner durch ein Schreiben informiert. Die Gemeinde kann, wenn den Verkehrsteilnehmern übermäßige Belastungen drohen, je nach Fall eine Anwohnerversammlung in Anwesenheit des Genehmigungsinhabers und seines Auftragnehmers verlangen.

§7 – Die Genehmigung erfolgt gemäß dem CCT Qualiroutes. 

Was die Arbeiten im Zusammenhang mit Gräben oder Zugangsschächten für die Verlegung von Kabeln und Leitungen betrifft, so ergänzt das Gemeindekollegium die technischen Bedingungen, sofern diese aus Sicherheits- oder Phasengründen gerechtfertigt sind, ohne dass diese besonderen Bedingungen jedoch widersprüchlich oder strenger sein dürfen als die in Kapitel M6 des CCT Qualiroutes vorgesehenen Bedingungen. 

Artikel 11 – Kaution 

§1 – Der Pilotkoordinator oder, falls der Antrag auf Koordination nicht positiv beschieden wurde oder eine Befreiung von der Koordination vorliegt, der Bauherr hinterlegt bei der Hinterlegungs- und Konsignationskasse eine Kaution als Garantie für die Wiederherstellung und Instandhaltung der Örtlichkeiten. 

§2 – Der Betrag  entspricht Artikel 14 der Technischen Regelung der Kommission für die Koordination der Baustellen vom 20. März 2015 zur Festlegung der in den Artikeln 8, 11, 14, 15, 16, 17, 23 und 29 des Dekrets vom 30. April 2009 über die Information, Koordination und Organisation der Baustellen unter, auf oder über Straßen oder Wasserläufen vorgesehenen Anwendungsmodalitäten, die am 16. Juli 2015 durch Erlass der Wallonischen Regierung genehmigt wurde 
(verfügbar unter diesem Link)

Artikel 12 – Vor der Eröffnung einer Baustelle einzuhaltende Verpflichtungen

§1 – Gemäß Artikel 30 des Dekrets informiert der Pilotkoordinator, der Antragsteller auf Koordination oder der Bauherr, je nachdem, ob die Baustelle koordiniert wird oder nicht, die Anwohner und Verkehrsteilnehmer über die Durchführung der Baustelle. Diese Information erfolgt gegebenenfalls vor Beginn der Baustelle durch ein Rundschreiben und zwingend durch Anbringen eines Plakats, auf dem der Verwalter der Kabel und Leitungen oder der Bauherr während der Arbeiten angegeben ist.

§2 – Gemäß Artikel 31 des Dekrets kann auf Antrag einer betroffenen Partei eine Bestandsaufnahme vor Beginn der Baustelle durchgeführt werden, wenn der Zustand der Baustelle dies erfordert. Der säumigen Partei wird die einseitige Bestandsaufnahme entgegengehalten.

§3 – Vor jedem Rohrvortrieb und/oder Graben, ob mechanisch oder nicht mechanisch, muss sich der Unternehmer bei den verschiedenen Konzessionären über die genaue Lage der vorhandenen Leitungen informieren. Der Unternehmer muss alle erforderlichen Vorkehrungen treffen, um eine Beschädigung der vorhandenen Leitungen zu vermeiden. Er muss insbesondere vorab Sondierungen und Ortungen durchführen. 

Artikel 13 – Verpflichtungen während der Baustelle

§1 – Während der gesamten Dauer der Baustelle muss die Baustellengenehmigung ständig an dem Ort aufbewahrt werden, an dem die Arbeiten ausgeführt werden. Der Genehmigungsinhaber oder der Pilotkoordinator informiert die Anwohner und Verkehrsteilnehmer über die Durchführung der Baustelle. Diese Information erfolgt gegebenenfalls vor Beginn der Baustelle per Rundschreiben und zwingend durch Anbringen eines Plakats, auf dem der Verwalter der Kabel und Leitungen oder der Bauherr während der Arbeiten angegeben ist.

§2 – Der Genehmigungsinhaber gilt als säumig, wenn er ohne berechtigten Grund die Durchführung der Baustelle für mehr als fünfzehn Tage unterbricht.

Ihm wird eine Aufforderung zur Erfüllung seiner Verpflichtungen zugesandt. Wenn der Genehmigungsinhaber die Arbeiten ohne berechtigten Grund nicht wieder aufnimmt, findet Artikel 14 §4 bis 6 Anwendung.


Artikel 14 – Bestandsaufnahme

§1 – Nach Abschluss der Arbeiten beantragt der Pilotkoordinator oder der Genehmigungsinhaber eine Besprechung zur abschließenden Bestandsaufnahme zu einem vereinbarten Termin.

§2 – Wird dieser Verpflichtung nicht nachgekommen, erstellt die Gemeinde einseitig eine als kontradiktorisch geltende Bestandsaufnahme, in der gegebenenfalls die durchzuführenden Arbeiten und die Frist, innerhalb derer sie durchgeführt werden müssen, angegeben sind.

§3 – Nach Ablauf der neuen Frist wird eine Bestandsaufnahme nach dem gleichen Verfahren wie in §1 und §2 erstellt.

§4 –  Wenn der Genehmigungsinhaber nicht mit den Arbeiten beginnt, wird ihm eine Mahnung zugestellt, und innerhalb von sieben Tagen nach Erhalt der Mahnung ist der Verwalter berechtigt, von Amts wegen alle erforderlichen Maßnahmen auf Kosten des säumigen Genehmigungsinhabers zu ergreifen.

§5 – In diesem Fall wird ein Gutachten des Technischen Ausschusses eingeholt. Stellt das Gutachten einen Verstoß fest, wird der Betrag der Ausgaben, die sich aus der Anwendung der Maßnahmen von Amts wegen ergeben, und der am Fälligkeitsdatum noch unbezahlt ist, von Amts wegen von der Kommission zugunsten der Gemeinde von der Kaution abgerechnet oder mittels aller rechtlichen Mittel eingezogen

§6 – Wenn die Straße nach Abschluss der Baustelle wieder in ihren ursprünglichen Zustand versetzt wurde, kann eine Erklärung über das Ende der Baustelle ausgestellt werden.  

Artikel 15 – Sicherheit und leichter Durchgang

§1 – Die Baustelle, einschließlich der Nebenanlagen, des Erdaushubs und verschiedener Produkte, ist dauerhaft von den für den Personen- und Fahrzeugverkehr reservierten Bereichen abgetrennt. Zu diesem Zweck werden Durchgänge eingerichtet. 

§2 – Für Baustellenfahrzeuge sind Parkplätze innerhalb des Baustellenbereichs vorgesehen. Außerhalb dieses Bereichs ist das Parken nicht gestattet. 

§3 – Der freie Zugang zu Privatgrundstücken, sowohl für Personen als auch für Fahrzeuge, bleibt während der gesamten Dauer der Arbeiten gewährleistet, außer für kurze Unterbrechungen, die mit den Anwohnern abgestimmt werden. Soweit möglich, wird systematisch ein 1 Meter breiter Fußgängerkorridor freigehalten, um die sichere Nutzung der Straßen zu ermöglichen.

§4 – Alle Fußgängerüberwege werden innerhalb von mindestens 24 Stunden nach Abschluss der Arbeiten wiederhergestellt, sofern die technischen und/oder klimatischen Bedingungen dies zulassen.

[Gegebenenfalls ergänzen] 

Artikel 16 – Ruhe

Die Baustellen sind so zu organisieren, dass Geräusche, die die öffentliche Ruhe stören könnten, reduziert werden.

Der Bürgermeister kann unter besonderen Umständen die Zeiträume, in denen Werkzeugmaschinen eingesetzt werden dürfen, einschränken. 
[Gegebenenfalls ergänzen] 

Artikel 17 – Sauberkeit 

§1 – Die Baustelle ist in einem ordentlichen und sauberen Zustand zu halten, einschließlich ihrer Umgebung, Zäune und Absperrungen sowie der Fahrzeuge und Werkzeugmaschinen. 

§2 – Außerhalb des Baustellenbereichs ist die Lagerung von Materialien, Erdaushub, Aufschüttungen oder Abfällen nicht gestattet, mit Ausnahme von Materialien, die gerade angeliefert werden, und nur für die Zeit, die für den Transport innerhalb des Baustellenbereichs erforderlich ist. 

Das Abstellen von Ausrüstung oder Materialien ist in der Pufferzone der Baustelle gemäß den Artikeln 20, 28 und 65 des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 16. Dezember 2020 über die Kennzeichnung von Baustellen und Hindernissen auf öffentlicher Straße nicht gestattet.

§3 – Das Anmischen von Mörtel und Beton auf dem Boden ist verboten. Das Reinigungswasser der zu diesem Zweck verwendeten Maschinen und Werkzeuge darf nicht in die Rinnsteine und Gullys gelangen. Es sind alle Vorkehrungen zu treffen, um deren Verstopfung oder Blockierung zu verhindern. Diese sind nach Abschluss der Baustelle zu reinigen. 

§4 – Alle Abfälle oder Erdaushubreste müssen innerhalb von 24 Stunden nach Abschluss der Arbeiten entsorgt werden.
[Gegebenenfalls ergänzen]

Artikel 18 – Verantwortlichkeiten

§1 – Der Genehmigungsinhaber weist seine Auftragnehmer auf ihre Verantwortung als Wächter der Straße während der Dauer der Baustelle hin.  Er erinnert sie außerdem an den Inhalt von Kapitel III dieser Verordnung.

§2 – Durch den Verkehr von Baumaschinen verformte oder rissige Beläge werden repariert und beschädigtes Stadtmobiliar auf Kosten des Genehmigungsinhabers oder des gemäß Artikel 7 dieser Verordnung von der Genehmigungspflicht befreiten Bauherrn ersetzt. 

§3 – Nach Abschluss der Arbeiten ist jede Abtretung der Anlagen der Gemeinde zu melden.

Artikel 19 – Sanktionen 

§1 – Verstöße gegen die Artikel 6, 7, 10 und 13 §1 dieser Verordnung werden gemäß dem in den Artikeln 47 und 48 des Dekrets vom 30. April 2009 über die Information, Koordination und Organisation der Baustellen unter, auf oder über Straßen oder Wasserläufen vorgesehenen Verfahren mit einer Geldbuße von höchstens 7.500 € geahndet.

§2 – Verstöße gegen die Bestimmungen 15, 16, 17 und 18 §2 werden gemäß dem Gesetz vom 24. Juni 2013 über die kommunalen Verwaltungssanktionen wie folgt geahndet:

· mit einer Verwaltungsstrafe in Höhe von maximal 350 Euro;
· mit der verwaltungsrechtlichen einstweiligen Aufhebung der Baustellengenehmigung; 
· mit dem verwaltungsrechtlichen Entzug der Baustellengenehmigung.

§3 – Die kommunalen Feststellungsbeamten sind befugt, die verschiedenen Verstöße gegen diese Verordnung festzustellen.

§4 – Die Verhängung von Verwaltungsstrafen oder anderen Sanktionen beeinträchtigt in keiner Weise das Recht des Bürgermeisters, auf Kosten und Gefahr des Zuwiderhandelnden von Amts wegen die Maßnahmen zu ergreifen, die zur materiellen Durchsetzung dieser Verordnung erforderlich sind.

KAPITEL II – PRIVATE BAUSTELLEN, DIE NICHT UNTER DAS DEKRET VOM 30. APRIL 2009 FALLEN


Artikel 20 – Genehmigung

Ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Gemeindekollegiums dürfen auf öffentlichem Eigentum keine Baustellen durchgeführt werden, die nicht unter das vorstehende Kapitel fallen.

Der Antrag auf Genehmigung zur Durchführung einer Baustelle muss mindestens die in Artikel 8, §1er  dieser Verordnung genannten Informationen enthalten, mit Ausnahme von 8°. 

Artikel 21 – Verfahren

Jeder Antrag auf Durchführung einer Baustelle auf öffentlichem Eigentum, der nicht unter das vorstehende Kapitel fällt, muss mindestens 30 Tage vor dem gewünschten Ausführungszeitraum schriftlich bei der Gemeinde eingereicht werden.

[Variante für Gemeinden, die keine spezifische Verordnung zu diesem Thema haben] Artikel 22 – Anschluss an die Kanalisation

§1 - Auf dem gesamten Gemeindegebiet müssen Anschlüsse, Entstopfungen, Reparaturen und Änderungen an öffentlichen Kanalisationen von einem für Straßenbauarbeiten zugelassenen Unternehmer auf Kosten der Privatperson durchgeführt werden. Eine Liste der Unternehmen kann dem Antragsteller gegebenenfalls von der Gemeinde ausgehändigt werden. Wenn der Antragsteller in einem solchen Fall mit einem anderen Unternehmer zusammenarbeiten möchte, muss die Gemeinde dieser Wahl zuvor zustimmen.

§2 – Werden die Arbeiten von einem nicht zugelassenen Unternehmer oder direkt von der Privatperson ausgeführt, haftet die Privatperson gegenüber der Gemeinde allein für alle künftigen Schäden am öffentlichen Eigentum und deren mögliche Folgen.

Artikel 23 – Beginn der Arbeiten

Der von der Privatperson bezeichnete Unternehmer teilt der Gemeinde den Termin für den Beginn und das Ende der Arbeiten mit. Der bezeichnete Unternehmer informiert sich persönlich und unter seiner alleinigen Verantwortung bei den verschiedenen Konzessionsgesellschaften über die Lage der Kabel und Leitungen im Umkreis der Arbeiten gemäß den geltenden Vorschriften und vor Beginn der Arbeiten.

Artikel 24 – Sonstige Verpflichtungen

Jede Ausführung von Arbeiten, die unter dieses Kapitel fallen, unterliegt dennoch den Artikeln 10 und 12 bis 17 dieser Verordnung sowie Kapitel III.

Artikel 25 – Sanktionen

§1 – Verstöße gegen dieses Kapitel werden gemäß dem Gesetz vom 24. Juni 2013 über die kommunalen Verwaltungssanktionen wie folgt geahndet:

· mit einer Verwaltungsstrafe in Höhe von maximal 350 Euro;
· mit der verwaltungsrechtlichen einstweiligen Aufhebung der Baustellengenehmigung; 
· mit dem verwaltungsrechtlichen Entzug der Baustellengenehmigung.

§2 – Mit Ausnahme des Verstoßes gegen Artikel 20, der gemäß Artikel 60 §1, 2°, b) des Dekrets vom 6. Februar 2014 über das kommunale Verkehrswegenetz mit einer Geldstrafe von mindestens 50 Euro und höchstens 10.000 Euro geahndet wird. Das in Kapitel V des Dekrets vom 6. Februar 2014 beschriebene Verfahren findet Anwendung.


KAPITEL III – GEMEINSAME BESTIMMUNGEN: POLIZEIERLASS UND BESCHILDERUNG


Artikel 26 – Polizeiliche Genehmigung

§1 – Gemäß den geltenden Rechtsvorschriften für die Straßenverkehrspolizei ist der Unternehmer verpflichtet, für die Anbringung von Verkehrsbeschilderung auf öffentlichen Straßen eine Genehmigung des Bürgermeisters einzuholen, und zwar jedes Mal, wenn Vorfahrts-, Verbots-, Gebots-, Halte- und Parkverbotsschilder oder provisorische Längsmarkierungen zur Kennzeichnung von Fahrspuren verwendet werden müssen, dürfen diese Verkehrszeichen nur mit Genehmigung angebracht werden.

§2 – Zu diesem Zweck wird der Gemeinde ein Beschilderungsplan vorgelegt. In der Genehmigung wird in jedem Fall festgelegt, welche Verkehrszeichen gemäß dem vorgelegten Plan verwendet werden und gegebenenfalls welche zusätzlichen Maßnahmen der Bürgermeister vorschreibt.

§3 – Die Verkehrsbeschilderung muss von demjenigen, der die Arbeiten ausführt, entfernt werden, sobald diese abgeschlossen sind.

§4 – Die Genehmigung des Bürgermeisters muss mindestens [XXXXX] Tage vor Beginn der Arbeiten beantragt werden. Für alle Arbeiten, die unter die Ausnahmeregelung gemäß Artikel 7 §2 dieser Verordnung für dringende Baustellen fallen, ist der Beschilderungsplan am Tag des Baubeginns bei der Gemeindeverwaltung einzureichen. 

Artikel 27 – Technische Bestimmungen

§1 – Die Bestimmungen des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 16. Dezember 2020 über die Kennzeichnung von Baustellen und Hindernissen auf öffentlicher Straße sind vollständig einzuhalten.

§2 – Der Bürgermeister behält sich das Recht vor, den vom Unternehmer vorgeschlagenen Beschilderungsplan zu ergänzen, wenn dies aus Gründen der Sicherheit und/oder des leichten Durchgangs erforderlich ist.


KAPITEL IV ÜBERGANGSBESTIMMUNG UND INKRAFTTRETEN


Artikel 28 – Übergangsbestimmung 

Die vorliegende Verordnung gilt für Baustellen, deren Ausführung am Tag des Inkrafttretens noch nicht begonnen hat.

Sie beeinträchtigt nicht die Bestimmungen des Dekrets vom 30. April 2009 und weicht in keinem Punkt davon ab.

Artikel 29 – Inkrafttreten

Die vorliegende Verordnung tritt in Kraft [gemäß Artikel L1133-2 des KLDD ODER (anderes Datum vorsehen)].
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